
Regelung für den Wechsel vom Fach Religion zum Fach Ethik  
(Stand Schuljahr 2013/14) 
 
 
Ein Wechsel vom Fach Religion zum Fach Ethik und umgekehrt ist generell von der 
Klassenstufe 7 bis zur Kursstufe 1 möglich. 
Ein stetiges Wechseln zwischen den beiden Fächern Religion und Ethik ist jedoch 
nicht erwünscht. 
 
Dabei gelten folgende Regularien für Klasse 7-10: 
 

 Die Abmeldung ist jeweils zu Beginn eines Schulhalbjahres möglich. Sie muss 
spätestens zwei Wochen nach Beginn des Schulhalbjahres geklärt werden, zu 
dem sie wirksam werden soll. 
Solange keine Klärung erfolgt ist, bleibt der Schüler/die Schülerin in der 
vorgesehenen Gruppe. 

 

 Bei Religionsunmündigkeit (<14 Jahren) erhält der Schüler/die Schülerin einen 
Antrag im Sekretariat, der von den Erziehungsberechtigten unterschrieben 
werden muss. Dieser wird bei der Schulleitung eingereicht, woraufhin ein 
Gespräch mit dem Stellvertretenden Schulleiter Herrn Rinderer mit dem 
Schüler/der Schülerin erfolgt. 

 

 Religionsmündige Schülern/Schülerinnen (>14 Jahren) können einen Wechsel 
generell selbst entscheiden. Die Erziehungsberechtigten müssen jedoch durch 
ihre Unterschrift darlegen, dass sie davon Kenntnis haben. Der Schüler/die 
Schülerin gibt in einem Gespräch eine persönliche Erklärung beim 
Stellvertretenden Schulleiter, Herrn Rinderer, ab, wozu auch die 
Erziehungsberechtigten eingeladen werden, jedoch nicht zwingend 
erscheinen müssen. Ein entsprechender Antrag liegt im Sekretariat vor. 

 
 
 
 
Regularien für den Wechsel von Klasse 10 zur Kursstufe 1: 
 

 Der Schüler/die Schülerin meldet den Wechselwunsch bei der Oberstufen-
beratung. 

 Eine Prüfung über relevante Inhalte der Klassenstufe 10 erfolgt in den ersten 
vier Wochen durch den unterrichtenden Lehrer der jeweiligen Kursstufe 1. 
Diese Prüfung ist jedoch nur notwendig, wenn der Schüler/die Schülerin plant 
eine mündliche Abitursprüfung im Fach Ethik abzulegen oder sich diese 
Möglichkeit offen halten möchte. 

 
 
 


